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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur
1 Thlr.
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Halliſche
für Stadt

Jnſerate für den Courter werden an2 genommen Jn Leipzig in derC T O n r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

Halle, Mttwoch den 16. Februar
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin, d. 13. Februar. Des Königs Majeſtät ha-

ben zu Mitgliedern des evangeliſchen Ober-Konſiſtoriums
zu ernennen geruht:

I. Aus der Abtheilung fur die evangeliſch- kirchlichen An
gelegenheiten im Miniſterium der geiſtlichen, Unter
richts- und Medicinal-Angelegenheiten:

den erſten Biſchof und Hofprediger Dr. Eylert,
den Wirklichen Ober-Konſiſtorial-Rath, Hof und

Domprediger Dr. Ehrenberg,
den Biſchof Dr. Neander,
den Biſchof Dr. Roß,
den Wirklichen Ober-Konſiſtorial-Rath, Hof und

Domprediger, Profeſſor Dr. Strauß,
den Feldprobſt und Hofprediger Bollert,
den Geheimen Regierungs Rath Dr. Eilers,
den Geheimen Regierungs-Rath Stubenrauch,
den Geheimen Regierungs Rath Dr. v. Mühler.

II. Aus den bei genannter Abtheilung außerdem Beſchäf-
tigten:

Wirklichen Ober-Konſiſtorial- Rath Ribbeck,
den Ober-Konſiſtorial-Rath, Hof und Dompredi-

ger Dr. Snethlage.
III. Von der Univerſität zu Berlin

den Ober-Konſiſtorial-Rath, Profeſſor Dr. Tweſten,
den Ober-Konſiſtorial-Rath Profeſſor Dr. Nitzſch,
den Geheimen Juſtizrath Profeſſor Dr. Stahl,
den ordentlichen Profeſſor der Rechte, Dr. Richter.

Wir hören, daß das daniſche Edict vom 28. Januar.
worin die Grundzüge der neuen Verfaſſung hingeſtellt werden,
hier in den oberſten Regionen in keinerlei Weiſe einen guünſti
gen Eindruck gemacht habe, indem die Abſicht dabei zu offen-
bar am Tage liege, die Nationalitat der Herzogthümer durch
eine gemeinſchaftliche Conſtitution zu verwiſchen, und man
fürchtet namentlich eine feindſelige Einwirkung nach dieſer Seite,
ſeitdem man erfahren hat, daß der Herzog Decazes von Pa-
ris aus nach Kopenhagen geſandt worden iſt. Man kennt
hier zu gut die Jnnigkeit der Beziehungen des genannten

Staatsmannes der bekanntlich auf die Furſprache Ludwigs
XVIII. vom Könige von Dänemark zum Herzog von Glucks
berg gemacht wurde, zu dem jetzigen daäniſchen Monarchen,
als daß man deſſen Einfluß nicht einiger Maßen mit Beſorg-
niß zu betrachten Urſache hatte, zumal die Hinweiſung darauf,
wie die Elſaſſer lediglich in Folge der freieren franzöſiſchen
Verfaſſung nach und nach gute Franzoſen geworden waren,
Seitens eines franzöſiſchen Staatsmannes ſo nahe liegt und
ſo viel Verlockendes hat. Es iſt daher, da nunmehr durch
den daniſchen Kammerherrn von Levetzow die offizielle Nach
richt von dem Ableben des verſtorbenen Königs hierher uüber-
bracht worden iſt, beſchloſſen worden, den General von Ger-
lach ſofort nach Kopenhagen als außerordentlichen Geſandten
zu ſenden und ihm die beſtimmteſten Weiſungen mitzugeben,
auf die Erhaltung der Nationalitat und Jntegritat der deutſchen
Herzogthümer hinzuwirken. Gleichzeitig mit dem genannten
General iſt auch der daniſche Geſandte am öſterreichiſchen Hofe
hier durch nach Kopenhagen gereiſt, wie man glaubt, auf aus
drucklichen Befehl des jetzigen Königs der auf den Rath
deſſelben ein großes Gewicht legen ſoll. (Köln. 3.)

A Berlin, d. 13. Febr. Die einzelnen Mitglieder der
(wie bereits in der geſtrigen Nr. d. Cour. berichtet, zuſam-
menberufenen) Deputation fur das Staatsſchuldenweſen
ſind folgende: Der Abg. Bürgermeiſter Sperling (Oſt-
preußen), der Abg. Bürgermeiſter Grabow (Branden-
burg), der Abg. Landrath Graf von Schwerin (Pom-
mern), der Abg. Graf v. Löber (Schleſien), der Abg.
Generallandſchaftsdirector v. Bradowski (Poſen), der
Abg. Kammerherr Graf v. Zech-Burkersrode (Sach-
ſen), der Abg. Stadtrath v. Olfers (Weſtphalen), der
Abg. Geh. Commerzienrath Diergardt (Rheinland). Die
Abzg. Grabow und Graf v. Löber fungiren als Stell
vertreter, erſterer fur den noch immer nicht hergeſtellten
Grafen v. Arnim, letzterer fur den gleichfalls behinderten
Fürſten Adolph zu Hohenlohe-Jngelfingen. Wie
man ganz beſtimmt zu wiſſen glaubt, wird die Regierung
der ſtändiſchen Deputation lediglich die auf die Controlli
rung des Staatsſchuldenweſens bezuglichen Geſchäfte über
weiſen, dagegen nichts vorbringen, was auf ein Anlehen



Bezug hätte. Es ſoll ſogar die Eidesformel alles hierher
zu Deutende ausſchließen, dergeſtalt, daß man ein ſicht-
bares Beſtreben der Regierung zu erkennen glaubt, jede
neue Differenz abzuſchneiden. Man bringt dies in erneute
Verbindung mit den früheren Geruchten, daß es der Re
gierung lediglich auf die äußere Erfullung der Geſetzgebung
vom Z. Febr. ankomme, um dann ſofort durch die Verlei-
hung der Periodicität des Vereinigten Landtages, dem da-
mit auch die jetzt getheilten Rechte allein zufallen wurden,
allen weiteren Differenzen ein Ende zu machen. Man iſt
natürlich jetzt auf die weitere Entwicklung um ſo lebhafter
geſpannt.

Der Dr. Freyberg ſoll ſich geſtern Morgen ſeinem
ordentlichen Richter geſtellt haben und ſofort zur gefaängli-
chen Haft gebracht ſein. Unſere fruühere Annahme, daß er
Berlin niemals verlaſſen gehabt habe, wird dadurch eigent-
lich zur Gewißheit. Vielleicht wird in dem nun bevorſte
henden Prozeßverfahren noch manches klar, was bis jetzt
dunkel war.

Magdeburg, d. 11. Febr. Auf die Erlaubniß des Mit-
gebrauchs der Heiligen Geiſtkirche harrt die hieſige chriſtliche
Gemeinde bis heute vergebens. Jn dem ihr allein offen-
ſtehenden deutſch katholiſchen Gotteshauſe hat kaum ein Sechs-
theil der Gemeinde Platz. Die Seelenzahl der Gemeinde be-
läuft ſich zuverlaſſigen Erkundigungen zufolge auf 9 10,000,
Jn voriger Woche hat die Gemeinde die Zahl ihrer Aelteſten
bis auf 24 erhoöht: zu denſelben gehoört faſt der dritte Theil
unſerer aus 30 Mitgliedern beſtehenden Stadtverordnetenver-
ſammlung, namentlich der Vorſteher und deſſen Stellvertreter.

r Bei der diesjährigen Kroönungsfeter
hielt der Geh. Rath Prof. Dr. Lobeck eine meiſterhafte
Rede uüber Fortſchritt und Ruckſchritt in dem Auditorinm
maximum der Univerſität. Fuür die eingereichten Preisab-
handlungen der Studirenden wurden in der theologiſchen
Fakultät dem Stud. Krolcyk aus Niedenau und dem
Stud. Gebſer aus Jena Preiſe ertheilt.

München, d. 11. Februar. Die Verwickelungen, in
welche die neueſten Ereigniſſe in unſerer Stadt, dieſe, viel
leicht das ganze Königreich verſtricken zu wollen ſchienen,
ſind gelöſt. Die Gräfin von Landsfeld (Lola Mon-
tez) reiſt in einer Stunde ab, und verläßt das
Land. Die Schließung der Univerſität iſt auf-
gehoben. Geſtern Abend noch war man in dieſer letzten
Beziehung nicht ohne weitere Befurchtung. Die Reichsraä
the, welche ſeit heute fruüh bei dem Furſten von Leiningen
verſammelt waren, haben ſich ſogleich in die koönigliche Re
ſidenz begeben und Sr. Majeſtät fur dieſe Entſcheidung ge-
dankt. Wir ſind vor einer großen Calamität bewahrt.

München d. 11. Febr. Wir haben heute wichtige
Mittheilung zu machen: die Gräfin Landsfeld hat dieſen
Vormittag die Stadt verlaſſen muſſen, die Schließung der
Univerſität iſt zuruckgenommen und der Gendarmerie-
hauptmann, welcher geſtern die Abtheilung Gensdarmerie
kommandirte, die die Studenten an der alten Univerſität
zerſtreute, wobei einer verwundet wurde, iſt von ſeinem
Poſten entſetzt und Gensdarmeriehauptmann Neumeier aus
Augsburg, der eben in Urlaub hier war, heute Morgen
an deſſen Stelle getreten. Die Wunſche der Bevölkerung
ſind erfullt und es herrſcht große freudige Aufregung in der
Stadt. Wie das Alles ſo gekommen theilen wir im Fol-
genden mit. Jn unſerm geſtrigen Schreiben wurde er
wähnt, daß um 1 Uhr Nachmittags eine Buürgerverſamm-
lung ſtattfinden wurde. Es hatten ſich hierzu an 1000
Bürger auf dem Rathhausſaal eingefunden; die Zahl der-
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ſelben mehrte ſich aber jeden Augenblick. Die beiden Ma-
giſtratskollegien waren in ihrem Sitzungsſaale verſammel-
und man ſendete aus der Bürgerverſammlung eine Depu
tation zu denſelben mit dem Wunſch, eine Magiſtratsdepu
tation möge ſich zu Sr. Majeſtät dem Könige begeben,
um die Zuruüücknahme der Univerſitätsſchließung zu erwir
ken. Nach kurzer Berathung beſchloſſen die beiden Kolle-
gien, dies zu thun, wollten aber nicht, daß die ganze Buür-
gerverſammlung die Deputation nach der Reſidenz be
gleite, wie dieſe einſtimmig beſchloſſen hatte. Die Buürger-
verſammlung beharrte aber darauf, und ſo ſtellte man ſich
denn nach langerer, zum Theil ſtuürmiſcher Debatte um halb
4 Uhr in Ordnung auf und zog, je vier und vier, nach der
Reſidenz. Viele Burger, nur Burger, ſchloſſen ſich an, und
ſo mochten es an 2000 ſein, die vor der Reſidenz anlangten
und ſich in einer Reihe, dem Königsbaue gegenuüber, aufſtellten.
Man hatte beſchloſſen, daß Alles in größter Ordnung und Ruhe
geſchehen ſollte, was auch fortwährend der Fall war. Der
Marx-Joſephsplatz bot einen impoſanten Anblick; die lange zahl
reiche Reihe der Bürger in ruhigſter Haltung, ihnen gegenüber
eine Jnfanterie und eine Kuraſſierabtheilung und im Rücken der
Buürger, jedoch von dieſen geſondert, eine große Maſſe Volks,
das ſich auf Veranlaſſung der Bürger ganz ruhig verhielt.
Nachdem die Deputatton nach längerer Zeit entlaſſen war,
zog man ruhig wieder nach dem Rathhauſe, woſelbſt die
Deputation Bericht erſtattete. Da der König eben bei der
Tafel war, konnte die Deputation nicht gleich vorkommen,
ſie begab ſich einſtweilen zu dem Prinzen und der Hrinzeſ-
ſin Luitpold, von welchen ſie freundlichſt empfangen wurde.
Dieſe fuührten denn auch die Deputation bei dem König ein,
und man erzaählt, daß namentlich die Prinzeſſin Lutitpold
die wärmſte Verwendung fur die Wunſche der Burgerſchaft
habe eintreten laſſen. Der Monarch empfing die Deputa-
tion gnädig, war aber ſehr unzufrieden, daß die große
Maſſe Bürger die Deputation begleitet habe, da es ſcheine,
man wolle etwas erzwingen. Die Deputation ſuchte dies
zu verneinen und erhielt dann die königl. Erklärung, daß
die Antwort auf ihr Geſuch dem Magiſtrat auf dienſtlichem
Wege zukommen ſolle. Die Buürgerverſammlung blieb,
nachdem ſie dieſen Bericht der Deputation erfahren theil-
weiſe noch länger beiſammen. Es erſchien ſpäter der Mi-
niſterverweſer des Jnnern und verſicherte, Alles aufbieten
zu wollen, damit den Wuünſchen der Bevoölkerung entſpro-
chen werde, und gab Hoffnung, daß die Univerſität je
denfalls nach Oſtern wieder geöffnet würde. Auch eine
Deputation der Studenten erſchien und dankte fur die
Theilnahme der Bürger an ihrem Geſchicke; ſie verſpra-
chen, daß alle Studirende ſich vollkommen ruhig verhalten
und Das thun wollten, was die Bürger thäten. Die
Verſammlung trennte ſich dann es war ſchon ſpäter Abend,
und man beſchloß, am andern Morgen wieder zuſammen
zukommen. Am Abend ſind nun aber in der Barrerſtraße,
wo das Haus der Grafin Landsfeld uübrigens durch Mili
tair abgeſperrt war, ſowie am Gebäude der Polizeidirection
unruhige Auftritte vorgefallen, und es wurden namentlich
im letztgenannten Gebäude viele Fenſter eingeſchlagen. Da
die Gendarmerie Ausfälle machte, ſo ſind an beiden Orten
einige Verwundungen vorgefallen. Die Aufregung gegen
die Gendarmerie über den Vorfall, welcher am Vormittag
am alten Univerſitätsgebäude ſtattgefunden wurde dadurch
noch vermehrt. Allgemein war ſchon am Nachmittag bei
der Burgerverſammlung das Verlangen, es möge der Com-
mandant der Gendarmerie, Hauptmann Bauer, von dieſem
Poſten entfernt werden, was denn auch, wie eingangs er



wähnt, geſchehen iſt. Nach 8 Uhr geſtern Abend war es,
einige Schreier abgerechnet, ruhig in den Straßen. Heute
am fruheſten Morgen war ſchon die Reſidenz von einzelnen
Truppenabtheilungen beſetzt und zahlreiche Patrouillen ſah
man in den Straßen. Nach 8 Uhr eilten die Buürger in
großer Anzahl wieder auf den Rathhausſaal, man ver-
langte nun allgemein Entfernung der Gräfin Landsfeld und
Wiedereröffnung der Univerſität. Nach kurzer Zeit erſchien
der Bürgermeiſter v. Steinsdorf und theilte mit, daß er
mit einer Deputation des Magiſtrats ſo eben bei dem Mi-
niſterverweſer Dr. v. Berks geweſen ſei und demſelben die
Wünſche der Bevölkerung, Entfernung der Gräfin Lands-
feld und Belaſſen der Studenten mitgetheilt habe. Der
Miniſterverweſer erklärte, dieſe Wunſche ſogleich dem Koö
nig uberbringen und ſie nachdrucklichſt unterſtutzen zu wol
len; er hoffe auch auf deren Gewährung. Dieſe Mitthei-
lung wurde von der Verſammlung mit großem Jubel auf-
genommen. Man beſchloß aber, beiſammen zu bleiben, bis
die Nachricht eintreffe, daß den Wuünſchen entſprochen ſei.
Sehr bald erſchien der Adjutant der Landwehr und theilte
mit, daß der König verfugt habe, es habe die Grafin
Landsfeld binnen einer Stunde die Stadt zu verlaſſen.
Man jubelte, wollte jedoch abwarten, bis dieſe Mitthei-
lung auf officiellem Wege beſtätigt wurde. Kurz darauf
erſchien der Stadtcommandant Generalmajor v. Kunſt und
machte dieſelbe Mittheilung mit dem Zuſatze, daß ihm eben
der Polizeidirector an der Reſidenz begegnet ſei, der ſich zur
Gräfin Landsfeld begebe, um ihr den königlichen Entſchluß
kundzuthun. Dem hochverehrten Commandanten wurde,
als er die Verſammlung verließ, ein dreimaliges ſtuürmiſches
Lebehoch zugerufen und von vielen Burgern die Hand ge-
druckt. Die Verſammlung blieb fortwährend beiſammen,
um den weitern Verlauf abzuwarten. Bei Beginn der
Verſammlung hatte man auch erfahren daß die hier an-
anweſenden Reichsräthe ſich verſammelt hätten, um die
Lage der Dinge zu berathen; auch hieß es, dieſelben woll-
ten ſich den Burgern anſchließen. Weiter vernahm man,
es ſei Befehl ertheilt, daß die Mitglieder der Alemannia
die Stadt zu verlaſſen hätten. Dies wurde von einzelnen
Anweſenden der Verſammlung mitgetheilt Von dem
Buürgermeiſter, der dann erſchien, wurde nun noch bekannt
gegeben, daß ſich um halb 10 Uhr der Miniſterrath ver-
ſammle, um die Unlverſitätsfrage zu berathen. Nach be-
endetem Miniſterrath, es war 10 Uhr, erſchienen die
Miniſterverweſer Furſt Wallerſtein, Dr. v. Berks, v. Beis
ler und v. Heres in der Burgerverſammlung, und der
Furſt hielt eine Anrede an die Verſammlung; er erklaärte,
daß die Grafin bereits abgereiſt ſei, daß die Schließung
der Univerſität zurückgenommen und ſonach durch die
Gnade des Königs den Wunſchen der Buürger entſpro-
chen ſei. Ein unbeſchreiblicher Jubel erſcholl, und die
Lebehochs fur den König wollten nicht enden. Es wurde ſo
gleich beſchloſſen, ebenſo wie geſtern wieder nach der Reſidenz
ſich zu begeben, um dem König dort ein dreimaliges Lebehoch
zu bringen. Den Magiſtrat, den Buürgermeiſter v. Steins-
dorf an der Spitze, voran, zog man nun nach der Reſi-
denz und ſtellte ſich wie geſtern dort auf; es waren wohl
un 3000 Buürger umgeben von zahlreichen Leuten aus al-
len Ständen. Als der König dann am Fenſter erſchien, er
ſcholl das dreimalige Lebehoch mit größter Begeiſterung.
Nachdem der Monarch das Fenſter verlaſſen, zog man wie-
der ab in der Weiſe wie man gekommen, Alles in ſchoön-
ſter Ordnung und Ruhe. Man zog durch einige Straßen
bis in die Neuhauſergaſſe, wo vor der ehemaligen Jeſui-

tenkirche Halt gemacht und ein Kreis gebildet wurde. Der
Bürgermeiſter dankte den Verſammelten fur die bewieſene
Ordnung und Ruhe, und nachdem man dem Koönig, der
Königin und dem Prinzen und der Prinzeſſin Luitpold ein
dreimaliges donnerndes Lebehoch gebracht hatte, trennte
man ſich in freudigſter Aufregung, wie denn Alles jetzt in
freudigſter Stimmung iſt. Die Abreiſe der Gräfin iſt
nicht ohne Ruheſtörung voruübergegangen; denn ein zahlrei-
cher Haufen Volks ſuchte das bisherige Wohnhaus derſel-
ben zu demoliren, wurde aber bald von dem Milltair an
dieſem Beginnen gehindert. Eine Deputation der Stu-
denten begab ſich eben zu dem Magiſtrat, um demſelben
nochmals im Namen der Studenten zu danken. Große
Misſtimmung herrſcht fortwährend gegen die Gendarmerie,
und wo man ſolche gewahrt, erſchallt Pfeifen und Ziſchen,
was beſonders auf dem Reſidenzplatze der Fall war, als
die Bürger dort aufgeſtellt waren; die Gendarmen zogen
ſich aber ſogleich zuruck.

Wien, d. 7. Febr. Die Nachrichten uber die Ereigniſſe
in Neapel und Sicilien machen hier einen tiefen Eindruck.
Es ſcheint mehr als wie gewiß, daß Palmerſtons Politik
dieſes Drama eingeleitet und zum jetzigen Schluß gebracht
hat. Man hat hier Privatbriefe aus Negpel vom 30. v.
M., daß die Engländer den Aufruhrern in Palermo 12
Kanonen zur Unterſtützung ausſchifften (2) Auch weiß man,
daß Lord Minto von Rom aus im beſtaändigen Verkehr mit
Palermo ſtand. Die endliche Kataſtrophe Abd-el-Kaders
in Algerien ſcheint Englands Politik zu veranlaſſen, feſteren
Fuß in Sicllien zu faſſen, eingedenk der altgriechiſchen Po-
litik, daß, wer Stcilien beſitzt, Herr des mittelländiſchen
Meeres bleibt. Die Lage der italieniſchen Halbinſel iſt
durch dieſes Ereigniß beinahe hoffnungslos geworden und
die Ruckwirkung auf Ober Jtalien iſt nach den heutigen
Nachrichten aus Mailand Venedig, Verona und Brescia
unverkennbar. Die vorruckenden ungariſchen GrenzRegi-
menter werden uüberall als die grimmigſten Feinde behan-
delt und die Einwohner verſchließen und verbarrikadiren
ihre Häuſer ſo, daß der Verkauf der Lebensmittel nur
durch die Fenſter ſtattfindet. Der Trotz der fanatiſchen
Mailander ſcheint eher zu wachſen, und allem dieſen ent-
gegen verhalten ſich unſere Regierung und Truppen gegen
die verfuhrten Lombarden, von denen die Städter, wo aller
Verkehr, Handel und Wandel ſtockt, im Stillen ſeufzen
und nur gegen die innigſten Freunde ihrem Schmerz Luft
machen können, bis jetzt mit einer Mäßigung, welche den
geängſtigten deutſchen Bewohnern unbegreiflich iſt. Jn
Malland wurden am 2. und 3. wieder einige Arretirungen
vorgenommen, uübrigens hatte ſich bis dahin nichts beſon-
deres ereignet. Einen guten Eindruck machten die aus Lal-
bach eingelangten Briefe der dorthin abgefuuhrten Grafen
Roſales und Batagliag, welche dort eine freundliche Behand
lung genießen. Man verſichert, der Feld marſchall Graf
Radetzky habe neuerdings Verſtärkungen verlangt. Gewiß
iſt, daß die zum Marſch beorderten 3 Jnfanterie-Regimen
ter, worunter das Regiment Bar. Fuürſtenwärther aus
Troppau dieſer Tage hier mittelſt der Eiſenbahn auf dem
Durchmarſche erwartet wird, nun unverzuglich ihren Marſch
antreten.

Wien, d. 10. Februar. Vor einigen Tagen ſind von
hier 5 Mill. Fl. in Silbermuünze nach Mailand geſen-
det worden, wahrſcheinlich um möglichen Verlegenheiten
fur die Militairmannſchaft bei Verwechſelung von Bankno-
ten, wenn ihr die Löhnung in ſolchen ausbezahlt wurde,
zuvorzukommer.



Schleswig d. 7. Febr. Der König hat in der
emanirten Schulordnung der Gelehrtenſchulen in den Her-
zogthuümern vom 28. Jan. die Verfügung getroffen daß
vom 1. April d. J. an die Haderslebener Gelehrtenſchule
aus einer deutſchen in eine däniſche Bildungsanſtalt um-
gewandelt werden ſoll. Die deutſche Sprache, welche
Jahrhunderte lang die einzig berechtigte Unterrichtsſprache
war, ſoll in der Stadt des deutſchen Herzogthums noch in
ſpärlichen zwei Stunden wochentlich in den einzelnen Klaſ-
ſen gelehrt werden.

Jtalien.
Aus Neapel vom 31. Januar ſchreibt die Allgemeine

Zeitung: Es leidet keinen Zweifel mehr, daß ganz Palermo,
ja ganz Sicilien (mit Ausnahme Meſſinas) in den Händen
der Sicilier iſt. Am 25. Jan. ſoll das Blutbad auf bei-
den Seiten furchterlich geweſen ſein. Man gibt die Zahl
der Todten auf königl. Seite auf 2500 im Ganzen an.
500 Verwundete liegen hier in Neapel in den Saälen der
Marinekaſernen. Frauen und Kinder wurden in der Nacht,
wo die Bevölkerung des Schloſſes floh, zuſammengeſchoſſen
und verwundet. Ja, in der Verwirrung ſollen ſogar die Palermi-
taner auf ihre eignen Leute geſchoſſen haben. Geſtern gingen
abermals 40,000 Rationen fur die ſicilianiſchen Truppen ab.
Der König hat im Ganzen 32 Schiffe (incl. Dampfſchiffe) hin
übergeſchickt. Einige meinen ſie ſeien beſtimmt, den Reſt
des Heeres nach Neapel zu fuhren, Andere wollen wiſſen,
man werde Alles in Meſſina concentriren (des feſten Forts
wegen) und ſich dort zu halten ſuchen. Alle Häuſer der
Engländer, auch das engliſche Geſandtſchaftshotel, ſowie
die Wirthshäuſer, wo Engländer wohnen, waren geſtern
feſtlich beleuchtet. Gedichte, Hymnen regnen herunter. Jn
der Provinz Salerno ſoll ein gewiſſer Carducci an der Spitze
von 12,000 Bewaffneten nach der Nachricht von der Konſtitution
die Feindſeligkeiten eingeſtellt haben. Sonſt macht die Sa-
che in der Campagna keinen großen Eindruck, weil Wenige
wiſſen was Konſtitution zu bedeuten hat. Selbſt in No-
cera war die Neugierde in 20 Minuten befriedigt. Es ſind
noch mehre ernſthafte Lazzaroni- Unruhen vorgekommen, na
mentlich in der Riviera di Chiaja, wo man die Wagen
förmlich angriff auch ſollte ein Angriff auf das große Leih
haus gemacht werden. Civica, Schweizer und andere Trup-
pen ſtellten die Ordnung her. Die Lazzaroni ſchickten ge
ſtern eine Deputation an den König, ihn ihrer Treue c. zu
verſichern. Ein gewiſſer Manetti ſoll die Bevölkerung des
Poſilipo aufgeregt haben.

Vom 1. Febr heißt es dann weiter: Palermo iſt nun
auch in Bezug auf die Erhaltung der Ordnung in der Haupt-
ſtadt Neapel Muſter geworden. Jeder Mann iſt bemuüht, ſein
Scherflein dazu beizutragen, und mit Ausnahme der Lazzaro
nibewegung fanden keine Stoöörungen ſtatt.

Neapel, d. 2. Febr. Heute leſen wir in der Staatszeitung
und an allen Punkten der Stadt angeſchlagen zur allgemeinen
Freude eine vollſtandige Amneſtie fur alle politiſchen Verur
theilten oder Angeſchuldigten vom Jahre 1830 an bis auf den
heutigen Tag ausdrucklich heißt es: „ſeien dieſe im Lande
oder außerhalb deſſelben ferner ſind jene ſieben Haäupter
des letzten calabreſer Aufſtandes, die bei der jüngſten ſogenann-
ten Amneſtie ſich mit Deportation auf eine Straflingsinſel
begnügen mußten, ebenfalls ausdrücklich als der vollen Frei-
heit wiedergegeben angefuhrt.

Den 3. Febr. Eine günſtige Kunde durchläuft dieſen
Morgen die Stadt: Der König habe, um Siecilien zu beru-
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higen, dem Verlangen des Volkes nachgegeben, die Conſtitu
tion von 1812 und eignes Parlament bewilligt. Jn Pa-lermo iſt indeſſen ded in dem Fort Caſtellamare eine kleine

Beſatzung von vier Compagnien zurückgeblieben noch geſtern
ging ein Dampfer mit einem Generalſtabsoffizier dorthin ab,
um die Auswechſelung vieler gefangenen Soldaten, Buürger,
Weiber und Kinder zu bewirken.

Vermiſchtes.
Worms, d. 8. Febr. Geſtern Nachmittag um

1 Uhr waren 21 Menſchenleben auf dem Rhein in der
äußerſten Gefahr. Es wurde naämlich, nachdem das Rhein
eis ſich bis oberhalb der Stadt feſtgeſetzt hatte, eine Schlotte
durch das Eis gehauen, um die Paſſage zu bewerkſtelligen;
geſtern um obige Stunde fuhr nun noch eine Nähe hin
über und im Heruüberfahren ruckte das Eis von oben her
ab, druckte die Schlotte zuſammen und klemmte die Nähe
in das Eis; ein herzdurchdringendes Zetergeſchrei von 21
Menſchen händeringend um Huülfe rufend, erfuüllte unſere
Ohren; ſeit Menſchengedenken kam ein ſolches Ungluck hier
nicht vor; alle Mittel zur Rettung wären fruchtlos geblie-
ben, da das Eis zuſammengeſchoben und mit Nachen bei-
zukommen nicht möglich war. Da wagte ſich einer, ein
Wachenheimer, aus der Nähe auf die Eistrummer, und
ſo ahmten es die andern angſterfullt nach, und es gelang
ihnen glücklich das Land zu erreichen.

Fonds- und Geld Cours.
Leipzig, den 14. Februar.

Ange ſStaatspapiere. AngeStaatspapiere- boten, Geſucht. Actien exei ginf. boten. Geſucht.

Königlich Sächfiſche a 31 in Pr. Ct.
Staats- Papiere à pr. 100 9232 im 14 F. Hamb. Feuerk.Anl.
von 1000 u. 500 909 à 31/, (300 Mk.
kleinere Z. Beo. 150 Sdo. do. v. 500 101/, re K. K. Oeſtr. Metall.

Königl. Sächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbr. à 31 a 52 lauf. Zinſen Sim 14 F. h imvon 1000 u. 500 912 a3 14 F.
kleinere SAct. d. eh. S.Bair. Pr. Frdrd'or. à 5
E. Co. bis Mich. auf 1001855 à 49/0, ſpäter And. ausl. Louisd'or
à 39 v. 100 90 à 5 nach gerinKönigl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu
Kredit Kaſſenſch. fe auf 1001 125à 39 im 20 fl. F. Conv. Spec. u. Gld.
von 1000 u. 500 86 auf 100kleinere idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli auf 100 3gationen à 39/, im

14 F. ct. d. W. B. pr. St.von 1000 u. 500 91 à 103 169 mkleinere Eeipz. Bank -ActienSächſ. erbl. Pfand
briefe à 3
von 500 (91

à 250 pr. 1000
Leipz-Dresd. Eiſnb.
Actien à 100

von 100 u. 25 93 pr. 100 115S. lauſitzer Pfand Sächſiſch Schleſ. do.
briefe à 39 S 85 pr. 100 93 rS. lauſitzer Pfand Chemnitz Rieſaer
briefe à 3 978, do. à 100-4 pr. 1000 45Lpz.Orsd. Eiſenb. Löbau- Zittauer do.
.sObl. à 3* 102 S pr. 100 42 rChemn.R. Eiſenb. Magd.-Lvz. do. incl.

Anl. à 102 4 (093 Div. Scheine do.K. Pr. St. Schuldſch. pr. 1001 222
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Getreidepreiſe.(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Magdeburg den 14. Februar. (Nach Wispeln

Weizen 44 53 Gerſte 35 37Roggen 38 42 e Hecafer 23 251
Weizen 1 24 A bis 2 6Roggen 1 15 20Gerſte 1 10 f. 1 1Hafer o 25 e 29 2Rüböl, der Centner 12
Leinöl, der Centner 12

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 14. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 5 Zoll.
am 15. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 14. Februar: Nr. 16 und Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 14. bis 15. Februar.

Jm Kronprinzen Frau Generalin v. Baumbach m. Dienerſch. a.
Ludwigsburg. Hr. Banquier Völker a. Gotha. Hr. Ober Jn-
gen. Mons a. Erfurt. Die Hrrn. Kaufl. Dietze u. Burkhardt a.
Leipzig Radiſch u. Meyerhein a. Berlin, Ebbinghaus a. Jſer-
lohn, Breuker a. Erfurt, Peltzer a. Hamburg.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Buchhdlr. Gebr. Siegel u. die Hrrnu.
Kaufl. Leuthier u. Wagner a. Leipzig. Hr. Gentlemen Henry a.

a. Cöln. Hr. Maſchinenbauer Hoppe a. Berlin. Hr. Gütsbeſ
Doin m. Gem. a. Stedten. Hr. OAmtm. Sander m. Tochter g.
Neukirchen. Die Hrrnu. Kaufl. Becker a. Offenbach, Eicke, a.
Magdeburg Siegfried a. Lennep, Ahrend a. Kaſſel, Metſch a.
Kitzingen, Meyer a. Dresden.Goldnen Ring: Die Hrrnu. Juſtiz Commiſſ. Menghius a. Erfurt
Seeligmüll er u. Hr. Kaufm. Nagler a. Cönnern. Fraäul. Nord
mann u. Hr. Kaufm. Siegel a. Leipzig. Hr. Amtm. Nordmann
a. Plauen. Hr, Backermſtr. Nordmann a. Löbejun. Hr. Amtm.
Wiegand a. Plötz. Hr. Kohlenwerksbeſ. Schumann a. Kötſchau.
Hr. Mühlenbeſ. Jühlig a. Wernsdorf.

Engliſcher Hof: Die Hrrn. Kaufl. Edel a. Leipzig, Kubitz a. El
berfeld, Nehricke a. Prag. Die Hrrn. Partik. Lamm a. Ebers-
dorf Schweidnitz a. Wien.

Goldnen Löwen Hr. Dr. phil. Schmalfuß a. Leipzig. Die Hrrn.
Kaufl. v. Kaminsky a. Frankfurt, Sonne a. Magdeburg Cohn
u. Cohr a. Deſſau, v. Woltejus a. Mainz.

Stadt Hamburg Hr. Amtm. Grun a. Mainz. Die Hrrnu. Kauf
Dube a. Magdeburg, Wißmann a. Mainz. Hr. Juſtizrath Hoff
bauer a. Greifsberg. Hr. OLGRefer. Deutner a. Berlin. Hr.
Stud. Stein a. Breslau.

Schwarzen Bär: Hr. BauVerw. Schumann a. Naumburg. Die
Hrrn. Kaufl. Horn a. Magdeburg, Liebenthal a. Brieg. Hr.
Oekon. Haßfurt a. Landsberg.

Goldne Kugel: Die Hrrnu. Kaufl. Schulze a. Neudietendorf, Stuk
kardt a. Erfurt. Die Hrrn. Rittergutsbeſ. Futtke a. Lichten
ſtein, Talk a. Carthauſen. Hr. Beamter Petzold a. Berlin.
Fa Hrrn. Mühlenbeſitzer Letzedt a. Drohndorf, Kretſchmar a.

arnau.
Zur Eiſenbahn: Hr. Ober Poſt Jnſp. Pieck a. Jüterbogk. Die

Hrru. Kaufi. Hillner u. Glatz a. Wittenberg. Hr. Fabrik. Scha
London. Hr. Fabrik. Bothmer a. Mancheſter. Hr. Jnſp. Feiſt

r e

per a. Chemnitz. Hr. Dr. med. Riſch a. Berlin.
1 v e

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Nach einem Reſcripte der Hochlöblichen
Regierung zu Merſeburg iſt es in der
letzten Zeit öfters vorgekommen, daß Jn-
nungen, nach der früher beſtandenen Weiſe,
Prüfungen von Gewerbtreibenden, ſei es
zum Behufe des Eintritts in die Jnnung,
oder um die Befugniß zum Halten von
Lehrlingen dadurch zu ertheilen, vorgenom
men und dafür von dem Geprüften einen
Betrag von mehreren Thalern zu der Jn-
nungskaſſe eingezogen haben.

Prüfungen der Art dürfen aber nur
von den in Gemäßheit des 162 der all
gemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar
1845 von der Königl. Hochlöbl. Regierung
eingeſetzten Prüfungsbehörden, deren nach
meiner Bekanntmachung vom 4. Juli 1846
für den Saalkreis zwei in den Städten
Halle und Cönnern errichtet ſind, vor
genommen und es kann durch Prüfungen
von Jnnungen oder andern Corporationen
eine Qualifikation irgend welcher Art nicht
erlangt werden.

Jndem ich Vorſtehendes hierdurch zur
Kenntniß der Gewerbetreibenden bringe, füge
ich, im ausdrücklichen Auftrage der Königl.
Hochlöbl. Regierung, noch hinzu, daß die
Jnnungen auf Reklamation der unrecht-
mäßiger Weiſe von ihnen Geprüften zu ge
wärtigen haben zur Rückzahlung des da
für empfangenen Geldbetrags angehalten zu
werden.

Hälle, den 7. Februar 1848.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Ackerverkauf.
Ein Ackerplan von 23 Morgen 159

[DRuthen, an der Poſtſtraße des Giebi-
chenſteiner Feldes belegen, ſoll in zwei
Parzellen meiſtbietend verkauft werden. Jm
Auftrage des Eigenthümers habe ich einen
Licitationstermin auf
den 10. März d. J. Nachmittags 4 Uhr

in meinem Geſchäftszimmer angeſetzt.

Der Acker iſt durchgängig von der vor-
züglichſten Qualität der Flurſchütz Herr-
mann Nr. 1440 hat Anweiſung die Kauf
liebhaber an Ort und Stelle zu führen.

Die Verkaufsbedingungen ſind täglich
bei mir einzuſehen.

Halle, den 14. Februar 1848.
Der Juſtiz Commiſſarlus

Riemer.
DZZ

Grundſtücks- Verkauf. Das zu
Burgheßler bei Eckartsberga gelegene,
dem Wagner Beck gehörige Hinterſättler-
gut, beſtehend aus einem Wohnhauſe mit
Wagnerwerkſtatt, einer Scheune einem
etwa 2 Morgen enthaltenden Garten und
ungefähr 6 Morgen Ackerland ſoll

auf den 6. März dieſes Jahres
Nachmittags um 2 Uhr

in der Schenke zu Burgheßler freiwillig
verkauft werden. Kaufluſtige werden er-
ſucht, ſich dazu einzufinden.

Die Gebäude können auch, weil die
Scheune in ein Wohnhaus verwandelt wer
den kann, getrennt und in zwei für ſich be
ſtehende Wohnhäuſer für zwei Arbeiterfami

lien umgeſchaffen, auch kann der Garten
in zwei Theile getheilt und das Feld be-
ſonders verkauft werden, nachdem es die
Kaufliebhaber wünſchen. Jn dem Hauſe
iſt ſeit 20 Jahren die Wagnerprofeſſton
ſchwunghaft betrieben worden.

Meinen am Markt hieſiger Stadt bele
genen Gaſthof mit bedeutender Stallung
und Hofraum, 27 Morgen Acker, Mor
gen Wieſe und 1 Morgen Garten, beab-
ſichtige ich veränderungshalber meiſtbietend
zu verkaufen, und habe dazu einen Termin

Mittwoch als den erſten März
d. J. Vormittags 10 Uhr

in meinem Local angeſetzt. Die näheren
Verkaufsbedingungen ſind ſchon vorher bei
mir ſelbſt und dann im bezeichneten Termine
einzuſehen.

Sandersleben, den 14. Febr. 1848.
F. Wegeleben.

Ein Mädchen für die Küche findet nächſte
Oſtern einen Dienſt. Näheres in Nr. 799
am Markt.

Ein Burſche kann zu Oſtern in die
Lehre treten beim Glaſermeiſter Brand,
Schmeerſtraße Nr. 710.

Jn mein Deſtillationsgeſchäft kann ſo
gleich ein Mädchen placirt werden jedoch
mögen ſich nur ſolche melden, die darin
gearbeitet haben

E. J. Scharre am Markt.
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Eine Schmiede mit vollſtändigem Hand
werkszeuge, neuen Wohngebäuden und 25
Morgen der beſten Länderei, iſt für den
feſten Preis von 2500 zu verkaufen
durch C. Flohr in Wiehe.

2000 werden auf ein ländliches
Grundſtück zur erſten, ſehr ſichern Hypo
thek geſucht. Das Geſchäft kann ſofort
und bis zum 24. März d. J. abgemacht
werden. Das Nähere bei dem Oekonomen
Suppe hier, am Bauhof Nr. 309.

Ebendaſelbſt ſind zum 1. April d. J.
800 gegen hinreichende Sicherheit aus
zuleihen.

Sehr ſchöne Gutenberger Früherbſen
ſind zu verkaufen bei

G. Weiſe,
Feldſchlößchen bei Halle.

Zwei oder drei Penſionaire, gleichviel ob
Knaben oder Mädchen, welche zu Oſtern
die hieſigen Schulen beſuchen wollen, fin
den in einem anſtändigen Hauſe freundliche
Aufnahme. Näheres Strohhof Nr. 2047
eine Treppe hoch.

Einem geehrten Publikum die ergebenſte
Anzeige, daß ſtets alle Sorten Maler, La
ckir-, Vergolde- und Anſtreiche- Pinſel
eigner Fabrik zu haben ſind bei

E. Karkuſchky,
Strohhofſpitze Nr. 2129.

25 Belohnung
ſichere ich demjenigen bei Verſchweigung ſei
nes Namens zu, der mir den Freovler,
welcher mir in der Nacht vom 4. zum 5—.
Februar meine Anpflanzung an dem neu-
angelegten Wege zernichtet hat, ſo anzeigt,
daß ich ihn gerichtlich belangen kann.

Der Gutsbeſitzer Schmidt
in Weſtewitz.

Ein junger Mann, der ſich der Phar-
macie widmen will, findet zu Oſtern d. J.
Aufnahme beim

Reuſtadt Magdeburg.
Apotheker R. Niemeyer.

Einen Lehrling ſucht ſofort oder zu
Oſtern der Glaſermeiſter Müller zu
Mücheln a. d. G.

Anzeige.
Sonntag und Montag den 20. und 21.

Februar Concert und Ball, wozu ergebenſt
einladet Recke in Höhnſtedt.

Trotha.
Heute Nachmittag friſche Pfannkuchen

und Unterhaltungsmuſik.
H. W. Preis.

Zeugniss
über die Vorzuglichkeit der Pianoforte's aus der

Stein gräber'ſchen Fabrik.
Die Steingräber'ſche Pianoforte- Fabrik in Schloß Arnshaugk bei Neuſtadt

an der Orla (welche auch in Halle eine Auswahl ihrer Jnſtrumente in der Barfüßer-
ſtraße Nr. 90, im Keferſtein'ſchen Hauſe ſtets bereit hält) liefert, wie ich mich durch
mehrjährige Erfahrung überzeugt habe, ſowohl in Flügelform als auch in Tafelform
Pianoforte's von ungewöhnlicher Güte und zu ſehr mäßigen Preiſen. Der Ton dieſer
Jnſtrumente iſt ſchön voll, gleichmäßig und klangreich, und der Mechanismus iſt ſo
eingerichtet, daß man jede Nüancirung des Tones von dem leiſeſten piano bis zum
ſtärkſten forte durch den motivirten Anſchlag in ſeiner Gewalt hat. Die Höhe, wie
die Tiefe ſpricht leicht an, und zeigt ſich bei dem Vortrage langſamer Muſikſtücke eben
ſo ſchön ſingend, als ſie ſich bei der Ausführung ſchneller Paſſagen deutlich und bril-
lant zeigt. Dabei iſt die Mechanik bei den Jnſtrumenten, die nach engliſchen, als
auch bei denen, die nach deutſchen Muſter- Jnſtrumenten gebaut ſind, unter Berück-
ſichtigung der neueſten Verbeſſerungen beider Bauarten, ſehr dauerhaft, die Verbindung
durch Spreizen von Eiſen oder Metall geſichert, und eben dadurch auch die Stimmung
feſt und dauerhaft angelegt. Die Dämpfung iſt präciſe. Uebrigens iſt auch das Aeu
ßere der Steingräber'ſchen flügel und tafelförmigen Pianoforte's, gleich dem Jn
7 ſauber, elegant und dauerhaft gearbeitet, ſo daß ich ſie in jeder Hinſicht empfeh
len kann.

Halle, Januar 1848. Dr. Naue, Univerſitäts-Muſikdirektor.

Daß ſich dieſe Beurtheilung der Steingräber'ſchen Piano's auf den Grund der
Wahrheit ſtützt, bezeugt neuerdings deſſen in ſeiner Niederlage aufgeſtellter Concertflügel,
der als ein ganz ausgezeichnetes Kunſterzeugniß empfohlen werden kann.

Jm Namen vieler Freunde wahrer Kunſt und Muſik.

Verkaufs- Anzeige.
Das zu Kriegsdorf unweit Merſeburg belegene, ſonſt Schmidt'ſche Ackergut,

beſtehend aus Wohn und Wirthſchaftsgebäuden, Gärten und folgenden Ländereien und
Wieſen, als

1) a. auf der Höhe 7 Morgen,
b. in der Aue 25 Morgen 78,2 [R.,

2) a. auf der Höhe 11 Morgen 13 [R.,
b. in der Aue 18 Morgen 152 R.,

3) ein Gemeindetheil an der Kreipauer Grenze 5 Morgen 27,2 (DR.,
4) ein desgleichen am Pfingſtanger 4 Morgen 179 [DR.,
5) Antheil am Beſömmerungsgelde,
6) a. auf der Höhe 1 Morgen 151 [R.,

b. in der Aue 4 Morgen 143,8 [DR.,
7) a. auf der Höhe 1 Morgen 135 R.,

b. in der Aue 3 Morgen 56,1 [DR.,
8) a. auf der Höhe 4 Morgen 129 [R.,

b. in der Aue 2 Morgen 41,4 R.,
9) am Pfingſtanger 7 Morgen 76 [R.,

10) eine Wieſe in der Tragarter Flur ca. 2 Morgen haltend,
11) eine Wieſe in der Löpitzer Aue ca. 10 Morgen haltend,

ſoll in einzelnen Aeckern oder auch nach Umſtänden in zuſammenliegenden Stücken
Freitag den 18. Februar d. J.

Morgens 10 Uhr in der Schenke zu Kriegsdorf
öffentlich und meiſtbietend verkauft werden, wozu Kaufluſtige hiermit eingeladen werden.

Die Ländereien und Wieſen befinden ſich im beſten Cultur-Zuſtande, und grenzen
theilweiſe an die Merſeburger und mehre andere Fluren.

Die Verkaufsbedingungen werden im Termine vorgelegt und bekannt gemacht,
auch können dieſelben vom 16. d. M. ab in Merſeburg bei Herrn Palmié in der
Sonne eingeſehen, auch kann ein Kauf, bei annehmlichem Gebote, ſchon vom letztern
Tage ab, abgeſchloſſen werden.

Krieg sdorf, den 5. Februar 1848.
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Jn der Schwetſchke'ſchen Sort.
Buchh. (Pfeffer) ſind vorräthig

H. König: Vollſtändige Anleitung zur
Schnell Eſſigfabrikation.
Nach chemiſchen Grundſätzen erläutert. Nebſt
einem Anhange über Tafel-, Frucht und
andere Eſſige. 8. Geh. Preis 10

Anweiſung zur einfachen wohlfeilen
und leichten

Entſäuerung
des ſauren Bieres,

nicht durch einen alkaliſchen Zuſatz, ſon
dern durch einen Pfla nzenkörper, wodurch
die Säure zerſetzt und das Bier beſſer wird,
als es zuvor war. Auf vielfache eigene
Verſuche begründet und herausgegeben von
C. Henneberg. 8. Geh. Preis 10

Sammlung vorzüglicher Anweiſungen,
wie man

ewohlriechende Waſſer,
Esprits, Extraits, Seifen, Räuchermittel
und ähnliche Artikel leicht und billig berei-
ten kann. Von H. König.

Preis 10

G. König: Die Beleuchtung mittelſt
Gas--Sprit u. Gas-Aether
und die Conſtruction der desfallſigen Lam
pen, Kronleuchter 2c., ſo wie über alle
neuern Arten der Oelbeleuchtung und die
Einrichtung der desfallſigen Lampen und
Leuchter. Mit 1 Tafel Abbildungen. S.

Geh. Preis 10

Bekanntmachung.
Wegen einer Wirthſchaftsveränderung

ſollen aus der Merino- Stammheerde des
Ritterguts Spiegelbergen bei Halber
ſtadt, welche aus der Stammheerde des
Baron Bartenſtein auf Hennersdor
in Mähren begründet iſt,

am 1. März d. J. Morgens 10 Uhr auf
Spiegelbergen 6 ältere, 20 erſt
lings-, 48jährlings Sprung-Stähre, circa
400 Mutterſchaafe verſchiedenen Alters,
77 Bocklämmer, 92 Mutterlämmer kein
ſogenanntes März oder BrackVieh),

im Wege der Licitation gegen baare Be
zahlung verkauft werden.

Die Adminiſtration.

Reife Ananas,
in ſaftreichen Früchten von beliebiger Aus
wahl, ſowie eingezuckerte in Glaskruken,
ſind fortwährend in ganzen Partieen und
im Einzelnen zu haben im Wucherer'ſchen
Garten vor dem Ober- Steinthor beim Gärt-
wer Müller.

Einen Lehrling ſucht der Buchbinder
C. Wagner, Rittergaſſe Nr. 682.

8. Geh.

7

für die Verſamml r rap W d ch
ür die Verſammlung des landwir aftlichen Vereins der

Kreiſe Delitzſch und Bitterfeld, welche den 22. Februar d. J.
in Delitzſch ſtattfinden ſoll.

Jn der letzten am 20. October v. J. ſtattgehabten Verſammlung des landwirth
ſchaftlichen Vereins der Kreiſe Delitzſch und Bitterfeld kam die Frage zur nähern
Erwägung und Erörterung:

ob auch in dem hieſigen Regierungsbezirk die Errichtung einer oder mehrerer
ſogenannten Ackerbauſchulen, welche den Zweck haben, junge Leute bäuerlichen
Standes für die verſchiedenen Zweige der Landwirthſchaft, ſoweit es ihrem

für ein wirkliches Bedürfniß zu erachten ſei, und event. welche Mittel ſich darbieten,
der Einrichtung ſolcher Anſtalten unter Beihülfe des Staats näher zu treten.

Die Nützlichkeit und mithin das Bedürfniß der gedachten Anſtalten wurde denn auch,
wie dies bereits in einer frühern Verſammlung geſchehen, wiederum allgemein aner-
kannt, und Herr Paſtor Hildenhagen von Quetz erklärte ſich bereit:

neben ſeiner in Queßtz ſchon beſtehenden Fortbildungsſchule eine förmliche
Ackerbauſchule zu errichten, wenn die in Ausſicht geſtellte Beihülfe des Staats
wirklich gewährt werde und ein wenn auch nur kleines Landgut in Quetz
oder in nächſter Umgegend zu beſchaffen ſei, womit die Ackerbauſchule ver
bunden werden könnte.

Es wurde daher Hr. Hildenhagen erſucht, einen Plan zur Einrichtung der Anſtalt auszu
arbeiten und der nächſten Verſammlung zur weitern Berathung vorzulegen, und beſchloſſen:

einen Verſuch zu machen, ob es nicht zu ermöglichen ſei, ein ſolches kleines
Landgut zu dem gedachten Zwecke auf Actien anzukaufen, und zu dieſem
Behuf eine Actienzeichnung zu eröffnen.

Nachdem nun Herr Hildenhagen dieſen Plan ausgearbeitet und vorgelegt hat, ſoll
derſelbe in der nächſten

am 22. Februar d. J. früh 9 Uhr in Delitzſch im Gaſthof zum Schwan
ſtattfindenden Verſammlung des landwirthſchaftlichen Vereins zur Berathung kommen,
zum weitern Betrieb der Angelegenheit eine beſondere Commiſſion erwählt und die

Actienzeichnung vorgenommen werden. SWir laden daher nicht allein die ſämmtlichen Mitglieder des landwirthſchaftlichen
Vereins ſondern auch alle größern und kleinern Landwirthe des Delitzſcher und Bit
terfelder, ſowie des benachbarten Saal-Kreiſes, welche ſich für das gemeinnützige
Unternehmen intereſſiren wenn ſie auch nicht Mitglieder unſeres Vereins ſind, hier-
durch ein:

an dieſer Verſammlung Theil zu nehmen und ſich bei Zeichnung der Actien
zum Ankauf eines Landguts für die zu errichtende Ackerbauſchule im Betrage
von 25 pro Actie zu betheiligen,

und dürfen uns wohl um ſo mehr mit der Hoffnung einer recht zahlreichen Theil
nahme ſchmeicheln, als die Nützlichkeit und das Bedürfniß einer ſolchen Anſtalt für
hieſige Gegend gewiß allgemein anerkannt werden dürfte.

Wenn es die Zeit noch erlaubt, ſo ſollen nachher nachfolgende Fragen,
zum Theil ſchon für die vorige Verſammlung zur Berathung geſtellt waren,
nicht daran kamen beſprochen werden

1) Kann man, ohne zu großem Nachtheil für die eigene Wirthſchaft, für fremde
Siedereien Zuckerrüben erbauen, und in welchem Verhältniß zum Areal kann
dies geſchehen, und ſind Erfahrungen gemacht, auf wie hoch ſich der Morgen
zu rentiren pflegt

2) Welche Fruchtfolge iſt anzuwenden um auf Gütern, mit welchen Brennereien
verbunden ſind, einen größern Kartoffel-Ertrag zu erzielen

3) Sind Erfahrungen gemacht, daß nach Kartoffeln auch Roggen mit gutem Er-
folg erbaut werden kann

4) Jſt es bei kleinern Landwirthſchaften vortheilhafter,
Fabrik oder land wirthſchaftliche Brennerei anzulegen

Demnächſt ſoll eine bedeutende Quantität landwirthſchaftlicher Bücher aus dem Leſe
zirkel verkauft werden. Die übrigen diesjährigen Vereins Verſammlungen ſollen

den 19. Mai in Bitterfeld, den 30. Auguſt in Delitzſch,
den 10. November in Bitterfeld,

gehalten werden. Bitterfeld, den 29. Januar 1848.
Der Vorſtand des landwirthſchaftlichen Vereins der Kreit

Delitzſch und Bitterfeld.

welche
aber

eine Stärke Sprup

1 v. Leipziger. Neubaur. Hentzſch. Harsleben. Römmling.

künftigen Beruf entſprechend erſcheint, theoretiſch und praktiſch auszubilden,



Stenographie.
Einem hochgeehrten Publikum zeige ich

ergebenſt an, daß ich den Unterricht in der
Stenographie den 18. d. M. noch einmal
beginnen werde, indem ich in zwei gleich
laufenden Kurſen unterrichten und zwar in
dem einen die Theorie lehren, in dem an
deren die praktiſchen Uebungen leiten werde.
Er wird noch im März ſein Ende nehmen.

Von denjenigen Herren welche dieſe
Schrift bis jetzt ſchon erlernt haben, liegen
in meiner Wohnung Schülershof Nr. 760.)
Probeblätter zur Anſicht aus.

Jacobi.

Zur gefälligen Beachtung.
Bereits ſeit 15 Jahren als Steinſetzer

bekannt, verfehle ich doch nicht, mich dem
geehrten Publikum zu geneigten Aufträgen
zu empfehlen und bemerke nur dabei, daß
der Fr. Hennig aus Wieſewitz, welcher
Z Monate bei mir gelernt hat, aus ge
wiſſen Gründen aber von mir entlaſſen,
auf eigene Hand wegen Unkenntniß keine
Steinſetzerarbeit auszuführen fähig iſt.

Fr. Struchmann,
Steinſetzer in Landsberg.

Mein Lager von farbigen und wei-
Fen Flanells und Multongs, ſowie
bedruckten Golgas-Flanelle em-
pfehle ich, um ſchnell damit zu räumen,
zu herabgeſetzten Preiſen.

F. A. Bila,
Steinſtraße Nr. 181.

Ein Haus, in der Nähe des Marktes,
worin ſeit mehreren Jahren Material-Ge-
ſchäft betrieben wird, iſt unter billigen
Bedingungen ver änderungshalber ſofort zu
verkaufen oder zu verpachten.

Das Nähere erfährt man Trödel Nr.
770 eine Treppe hoch.

Maille.
Heute, Mittwoch Geſellſchaftstag und

friſche Pfannkuchen bei W. Bügler.

Da ſich mehrere ſehr ordentliche Laden
demoiſells und auch Landwirthſchafterinnen,
die ſchon längere Zeit als ſolche gedient und
ſehr gute Atteſte aufweiſen können, gemel-
det haben, eben ſo auch noch mehrere Köchin
nen, Haus und Kindermädchen mit ſehr
guten Atteſten verſehen, ſo ſuchen ſelbige
Dienſte zum 1. März wie auch zum 1. April
durch Friederike Kohlſchreiber in
Halle, gr. Steinſtraße Nr. 177 im Keller.

Eine geſunde Amme, am liebſten vom
Lande, wird ſofort geſucht in der goldenen
Kugel in Halle.

Neue Sendun
pfiehlt C. J. S
zur Börſe.

echt Bairiſch Bier em-
arre im Caffee- Haus

vom 1. März d. J.
zuzuſchicken ich werde mich bemühen,
ſchenkte Vertrauen ferner zu erhalten.
Dachritzgaſſe Nr. 18.

Die Strohhutbleiche von Fanny Wächter
erlaubt ſich den geehrten hieſigen und auswärtigen Damen ergebenſt anzuzeigen, daß

an das Waſchen und Bleichen der Strohhüte ſeinen Anfang
nimmt, und bitte die mir zum Umnähen der neuen Fagçon beſtimmten Hüte recht bald

das mir ſeit Jahren in dieſem Geſchäfte ge
Halle, den 15. Februar 1848. Wohnhaft

Z3 und 4 à 10 und 11 R.
à W 6 f.

Große Neunaugen à Stück 11

9

Malz-Syrup von Raffinade bereitet,

ſaure und Pfeffergurken, Schweizer-Käſe u.
Sorte delikaten gebrannten Caffee, das W 8 à Loth 3 A.

Fromm, große Ulrichsſtraße Nr. 28.

Zur Bienenfütterung empfing vorzüglich guten reinen Honig und verkauft à t

beſonders für Kinder zu empfehlen,

Malz-Bonbon, beſte Qualität à W 10
Syrup-Capillaire, mit Flaſche, à Fläſchchen 5
Preißelsbeeren in Zucker geſotten à 3 à 9 l A.
Türkiſche Pflaumen, den Catharinen Pflaumen ähnlich, à W 3
Lamperts-Nüſſe à U 4 à 12

Eſtragon Moutarde, Capern, Sardellen,
dgl. m., möglichſt billig ſo wie eine neue

Auction.
Am 14. März und an den folgenden

Tagen jedes Mal von Morgens 8 Uhr
ab ſollen auf dem Rittergute zu Spören
bei der Eiſenbahnſtation Stumsdorf die zum
Nachlaß des daſelbſt verſtorbenen Hrn. Ober-
amtmann Honig gehörigen Mobilien ver
ſteigert werden. Kataloge werden gratis
verabfolgt in der Schwetſchke'ſchen Sort.
Buchh. (M. Pfeffer) in Halle, der
Magdeburger Zeitung, auf dem Gute zu
Spören und von dem Herrn Actuarius
Wohlfahrt in Zörbig. Außer den im
Kataloge verzeichneten Sachen, kommen
circa 300 Flaſchen feine Rhein und Un-
garweine zum Verkauf.

Er l eG Wer zwei geſunde kräftige Arbeits
pferde zu verkaufen hat, beliebe Farbe,
E Alter und Preis derſelben unter frank.
e Adreſſe II. B. in der Expedition des
e Couriers abzugeben.
III

Stadttheater.
Donnerstag den 17. Febr.: Ein Stünd-

chen in der Schule. Dazu: Mül-
ler und Miller.

Der zahlreiche Beſuch des geehrten Publi-
kums bei der zum letzten Male angekün-
digten Vorſtellung von „Dorf und Stadt
hat das Bedürfniß einer Wiederholung die
ſes Stückes herausgeſtellt, und wird des
halb Sonntag den 20. d. M. zum I3ten
Male „Dorf und Stadt gegeben.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Ganz ſchöne Saamen--Wicken, ſo auch
ganz ausgezeichnete Kocherbſen ſind zu ver

kaufen bei H. Wagner,Domplatz Nr. 922 e.
et

e

FamilienNachrichten.
Verbindungs- Anzeige.

Unſere geſtern in Baalberge vollzogene
eheliche Verbindung zeigen wir theilnehmen-
den Freunden und Verwandten hierdurch er-
gebenſt an.

Mucrena, den 14. Februar 1848.
Adolph Ackermann,

Amalie Ackermann, geb. Hahndorf.

Todes Anzeige.
Heute Nachmittag um 2 Uhr ſtarb ganz

plötzlich und unerwartet in Folge eines Blut
ſturzes meine geliebte Frau Emilie Schrö-
ter geb. Weißborn (einzige Tochter des
Königl. Berg Geſchwornen Herrn Weiß-
born) in einem Alter von 27 Jahren.
Um ſtille Theilnahme bittend zeige ich dies
Verwandten und Freunden hiermit tief
betrübt an.

Zugleich ſage ich der Löbl. Schützen
Geſellſchaft in Schmiedeberg und der
ſehr zahlreichen Leichenbegleitung meinen
herzlichen Dank.
Braunkehlenwerk Alwine bei Schmiedeberg,

am 9. Februar 1848.
Karl Schröter,

Steiger.
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Beilage zu Nr. 39 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.

Mittwoch, den 16. Februar 1848.
m

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 4. Februar 1848.
Die Verhandlungen über die dem Hoch- und Landes-

verrath angedrohten Strafen wurden fortgeſetzt. Der Aus-
ſchuß war bis zu d. 83 gekommen.

9. 83. „Wer öffentlich durch Rede oder Schrift zu
einem hochverrätheriſchen Unternehmen auffordert, iſt ſchon
um dieſer Aufforderung willen zu 10jähriger bis lebenswie-
riger Zuchthausſtrafe zu verurthetlen.“

Die Abtheilung ſchlug eine bloße Freiheitsſtrafe von
1 3 Jahren vor. Der Schulze Gießler aus Trochtel-
born war der einzige, welcher dem Entwurfe Punkt fur
Punkt beitrat und erklärte, den Sinn des Paragraphen
vollſtändig gefaßt zu haben. Alle andern Deputirten, ſo
weit ſie als Sprecher auftraten, hatten die Worte des Ge
ſetzes anders gedeutet; ſo unter andern verlangte v. Goff-
ron Zuchthaus oder Strafarbeit, ſpäter 3jährige bis le-
benswierige Zuchthausſtrafe oder Strafarbeit mit der rich
terlichen Fakultät der Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte; von Werdeck dreijährige bis lebenswierige Straf-
arbeit, und Graf Renard ſowie der Landtagskommiſs-
ſar ſetzten dieſem Antrage hinzu, daß die Strafarbeit mit
und ohne Entehrung ſtattfinden müſſe. Während jeder, der
zu Worte kam, ſein Belieben ohne Motivirung zu Tage
brachte und die Diskuſſion ſo aufs Geradewohl erfolgte,
erklärte der Miniſter von Savigny den Sinn des Para-
graphen durch gut gewählte Exemplifikation. Jetzt erſt
wurde den einzelnen Mitgliedern klar, was der Entwurf
wolle obgleich eine Anzahl Abgeordnete ſich dadurch nicht
abhalten ließ, neue Vorſchläge theils über die Strafart,
theils über das Strafmaß zu machen. Auf Grund der mi-
niſteriellen Auseinanderſetzungen und damit der Jnhalt des
Geſetzes deſto präciſer und unzweifelhafter hervortrete,
ſchlug der Abgeordnete Grabow folgende Faſſung vor:
„Wer öffentlich durch Rede oder Schrift zu einem hochver-
rätheriſchen Unternehmen, welches unmittelbar zur Ausfuüh
rung kommen ſoll, auffordert, iſt ſchon um dieſer Auffor-
derung willen zu Zjähriger bis lebenswieriger Strafarbeit
oder Feſtungshaft zu verurtheilen.“ Die miniſteriellen Or-
gane widerſprachen aber, auch dieſem aus ihren eignen, wie
ſie einräumten, Erklärungen hervorgegangenen Antrage,
worauf Neumann vorſchlug: „Wer offentlich durch Rede
oder Schrift zur Ausfuhrung eines hochverraätheriſchen Un-
ternehmens auffordert, iſt ſchon um dieſer Aufforderung
willen mit Zjähriger bis lebenswieriger Freiheitsſtrafe zu
verurtheilen.“ Gegen dieſen Vorſchlag, erklärte der Mini-
ſter v. Savigny, ſei nichts einzuwenden, weil nichts im
Sinne des Paragraphen geändert werde. Aber es ſei dies
eine reine Faſſungsſache. Nach langem Hin und Herreden
begann wieder eine lange Diskuſſion über die Stellung und
Aufeinanderfolge der Anträge, bis endlich mit großer Ma-
jorität beſchloſſen wurde, daß das im Paragraphen vorge-
ſehene Verbrechen mit dreijähriger bis lebenswieriger Straf-
arbeit oder Feſtungshaft mit fakultativer Entziehung der
ſtaatsburgerlichen Ehre bedroht werden ſolle. Noch auffal-
lender, als bei dieſem Paragraphen, war der Gang der
Debatte bei dem folgenden.

9. 84. „Wer zur Vorbereitung eines Hochverraths
entweder mit einer auswärtigen Regierung ſich einläßt oder
die ihm vom Staate anvertraute Macht mißbraucht, oder

Mannſchaften anwirbt oder einuübt, iſt mit 10jähriger bis
lebenswieriger Zuchthausſtrafe zu belegen.

Die Abtheilung hatte keinen Antrag geſtellt und in der
Verſammlung ſchlug allein der Abgeordnete von Auers-
wald die Verwandlung der Zuchthausſtrafe in Strafarbeit
oder Feſtungshaft mit fakultativer Entehrung vor. Auf
die Anfrage des Marſchalls, ob der Antrag die vorſchrifts-
mäßige Unterſtützung von 8 Mitgliedern finde, erklärte der
ſelbe, der Antrag ſei nicht unterſtuützt worden.
Nichts deſtoweniger erklärte der Landtagskommiſſar, die
Staatsregierung habe gegen dieſen Vorſchlag, als in der
Konſequenz der fruüheru Beſchluſſe liegend, nichts einzuwen-
den, und wenngleich die Aenderung keine Unterſtuützung ge
funden hatte, daher reglementsmäßig weder zur Diskuſſion
noch zur Abſtimmung gebracht werden konnte, ſo wurde
uüber den abgelehnten Antrag dennoch abgeſtimmt und der-
ſelbe mit mehr als zwei Dritteln angenommen!

d. 85. „Jede andere die Vorbereitung eines Hochver-
raths bezweckende Handlung ſoll mit Strafarbeit von ei-
nem Jahr bis zu 10 Jahren oder mit Zuchthaus bis zu
10 Jahren beſtraft werden.“ Die Abtheilung ſchlug vor,
das erſte Wort des Paragraphen zu ſtreichen. Ohne Dis-
kuſſion trat die Verſammlung bei.

86. „„Die fur den Hochverrath beſtimmten Strafen
ſollen auf Ausländer eben ſo wie auf preußiſche Untertha-
nen angewendet werden.““

Die Abtheilung trug auf Wegfall dieſes Paragraphen
an, weil an der Spitze des Entwurfs ſteht, daß das Straf-
geſetz auf Ausländer wie auf preußiſche Unterthanen ange
wendet werden ſoll. Die Regieruggsorgane räumten die
Richtigkeit des Grundes ein, aber es ſei räthlich, wegen
abweichender Theorien uber den Hochverrath die Vorſchrift
hier noch einmal zu wiederholen, damit die Richter nicht
zu Mißverſtändniſſen verleitet wurden. Darauf hin war
ſofort eine Majorität in der Verſammlung, welche den An-
trag der Abtheilung verwarf und den Regierungsentwurf
annahm.

Hiermit war das Kapitel uüber den Hochverrath
geſchloſſen und die Berathung wendete ſich zu dem Lan-
desverrath.

87. „Ein preußiſcher Unterthan, welcher ohne hoch
verrätheriſchen Zweck mit einer fremden Regierung ſich ein
läßt, um dieſelbe zu einem Kriege gegen den preußiſchen
Staat zu veranlaſſen, macht ſich des Landesverraths ſchul
dig, und ſoll, wenn der Krieg wirklich ausgebrochen iſt,
mit dem Tode, ſonſt aber mit 10jähriger bis lebenswieri-
ger Zuchthausſtrafe beſtraft werden.“

Die Debatte verlief ſich ähnlich, wie wir deren Gang
bei 83. geſchildert haben die Meinungen gingen ſo bunt
durcheinander und hatten ſo wenig innern prinzipiellen Zu
ſammenhang, daß Camphauſen ſich in folgzender Art
äußerte: Wir haben einen ziemlich weiten Weg gemacht,
und es kann an der Zeit ſein einen Blick zurückzuwerfen,
um ſo mehr, als wir in den letzten Tagen in das Straf-
ſyſtem des Geſetzentwurfs ein derartiges Loch gebohrt ha
ben daß das alte Syſtem, wie ich befuürchte, ganz aus
laufen wird. Nach dem Syſteme des Geſetzentwurfs war
Strafarbeit plus Verluſt der Ehrenrechte gleich Zuchthaus;
jetzt iſt Strafarbeit plus Verluſt der Ehrenrechte nicht mehr
gleich Zuchthausſtrafe, und wenn fruher Ausnahmen be-
ſtanden, werden ſie nunmehr beinahe zur Regel. Durch
die Beſchluſſe der letzten Tage haben wir den richter-



lichen Spielraum, ſtatt ihn zu beſchränken, im-
mer weiter und weiter ausgedehnt und die
Schwierigkeiten fur das Verfahren vermehrt,
welches wahrſcheinlich künftig auch hier einge-
füuührt werden wird.“

Jn der Diskuſſion ging die Verſammlung zum Theil
uüber den Entwurf hinaus und entſchied mit 53 gegen 43
Stimmen daß der Landesverrath auch mit dem Tode be-
ſtraft werden konne und zwar mit fakultativer Beſchim-
pfung. Eine zweite Frage lag vor, ehe ſie aber entſchie
den wurde, bemerkte Graf Renard Folgendes: durch
unſre vorhergehenden Beſchluſſe ſind wir nun auf einen
Standpunkt gelangt, wo die Abſtimmung durchaus
kein deutliches Bild von dem Wunſche und der
Ueberzeugung der Verſammlung gibt. Jch habe
mich fruchtlos bemüht, bei meiner Abſtimmung
konſequent zu bleiben, ich kann aber der Konſe-
quenz nicht mehr folgen, und ich glaube, es geht
mehreren meiner geehrten Kollegen eben ſo!“
Nach dieſer ſchweren Bemerkung genehmigte die Verſamm-
lung an die Stelle der Zuchthausſtrafe des Entwurfs 10jaäh-
rige bis lebenswierige Strafarbeit mit fakultativer Enteh-
rung zu ſetzen.

88. „„Preußiſche Unterthanen, welche während eines
gegen den preußiſchen Staat ausgebrochenen Krieges im
fremden Heere Dienſte nehmen und die Waffen gegen
den König oder deſſen Bundesgenoſſen tragen, ſind als
Landesverräther mit dem Tode zu beſtrafen.

Gegen preußiſche Unterthanen welche ſchon früher in
fremden Kriegsdlenſten ſtanden, ſoll, wenn ſie nach Aus-
bruch des Krieges in demſelben verbleiben und die Waffen
gegen den König oder deſſen Bundesgenoſſen tragen,
10jährige bis lebenswierige Zuchthausſtrafe erkannt wer-
den.“

Die Abtheilung ſchlug vor, das „fremde“ Heer in
ein „feindliches“, und die Waffen gegen den Koö-
nig“ in „„Waffen gegen den preußiſchen Staat“
zu verwandeln und an die Stelle der angedrohten Zucht-
hausſtrafe die Strafarbeit und Feſtungshaft mit und ohne
Entehrung treten zu laſſen.

Ein Theil der Abgeordneten fand den Entwurf unver-
beſſerlich; man nannte den Vorſchlag der „feindlich“ ge-
gen „„fremd“ vertauſchen wollte, eine reine Faſſungsſache,
und behauptete, es ſei uberflüſſig, den „preußiſchen Staat“
an die Stelle des Königs zu ſetzen, weil König und Staat
eins ſeien, zwar nicht in dem altbourboniſchen Sinne des
vierzehnten Ludwig, aber dieſem moi c'est létat doch vel
quasi ähnllch. Andere wollten die eine Hälfte des Geſetzes
weggelaſſen wiſſen, weil es ſprachlich gar nicht richtig ſei,
daß man einen Landesverrath begehe, wenn man gegen
einen fremden Staat die Waffen trage. Von Auers-
wald nannte die Erwähnung der Bundesgenoſſen“ in die-
ſer Stelle geradezu „eine innere Unwahrheit,““ und von
Saucken-Tarputſchen fuhrte aus ſeinem eignen Leben
das draſtiſche Beiſpiel an, daß er und das ganze Yorkſche
Corps, welches als verbundet mit den Franzoſen 1812 ge-
gen Rußland zu Felde zog, aber zu den Ruſſen uüberging
und gegen die preußiſchen Bundesgenoſſen kämpfte, durch
das vorliegende Geſetz zu Landesverräthern geſtempelt wur
den. Die Verſammlung entſchied aber mit 48 gegen 46
Stimmen, daß die Führung der Waffen gegen „„Bundes-
genoſſez“ als „Landesverrath“ mit 10jähriger bis lebens-
wieriger Feſtungshaft oder Strafarbeit mit fakultativer
Beſchimpfung beſtraft, daß aber die angedrohte Todeseſtrafe

ohne Entehrung zuerkannt werden ſolle. Am Schluſſe der
Abſtimmung aäußerte Camphauſen die bemerkenswerthen
Worte: „Jch bin etwas verkommen in dem nunmehrigen
Strafſyſtem, und weiß nicht, ob es die Abſicht des Be
ſchluſſes iſt, dem Richter die Wahl zwiſchen vier oder drei
Strafarten zu laſſen. Soll blos die Strafarbeit mit oder
ohne Verluſt der Ehrenrechte erkannt werden, oder auf die
Feſtungshaft mit oder ohne Verluſt?“ Mehrere Stim-
men antworteten: auch Feſtungshaft.“ „Alſo auch Fe
ſtungshaft, daher vier Strafarten!“ fügte der Depu-
tirte ſarkaſtiſch hinzu.

9. 89. „Als Landesverräther ſiad mit dem Tode zu
beſtrafen diejenigen preußiſchen Unterthanen welche durch
eine der folgenden Handlungen einer feindlichen Macht wiſ
ſentlich Vorſchub leiſten oder den Truppen des Königs oder
ſeiner Bundesgenoſſen Nachtheil zufugen, indem ſie 1) Fe
ſtungen, Paſſe, beſetzte Plätze oder andere Vertheidigungs-
poſten, imgleichen Königliche oder verbundete Truppen oder
auch nur einzelne Offiziere oder Soldaten in feindliche Ge
walt bringen 2) Feſtungswerke, Zeughäuſer, Magazine,
Kaſſen oder andere dem König oder deſſen Bundesgenoſſen
zugehörige Vorräthe von Waffen, Munition oder ſonſtigen
Kriegsbedurfniſſen in feindliche Gewalt bringen, zerſtören
oder unbrauchbar machen 3) dem Feinde Mannſchaften
zufuühren; 4) Soldaten verleiten, zum Feinde uüberzugehen;
5) Operationspläne oder Pläne von Feſtungen oder von
feſten Stellungen dem Feinde mittheilen 6) dem Feinde
als Spione dienen oder feindliche Spione aufnehmen, be-
herbergen oder ihnen ſonſt Beiſtand leiſten; 7) dem Feinde
Wege oder Fuhrten nachweiſen; 8) einen Aufſtand unter
den Truppen des Königs oder ſeiner Bundesgenoſſen erre
gen. (Alle) andere Handlungen preußiſcher Unterthanen,
durch welche dem Feinde wiſſentlich Vorſchub geleiſtet oder
den Truppen des Königs oder ſeiner Bundesgenoſſen wiſ-
ſentlich Nachtheil zugefügt wird, ſind mit 5jährigem bis
lebenslänglichem Zuchthaus zu beſtrafen.“

Es wurde darauf angetragen, Nr. 7 zu ſtreichen, und
nachdem die Regierungsorgane erklärt hatten, daß ſie auf
den Paſſus kein Gewicht legten, nahm die Verſammlung
den Antrag auf Streichung des Paſſus mit großer Majo
ritaät an. Die in dem Geſetzentwurf ausgeſprochene Todes
ſtrafe ſolle zugleich mit fakultativer Entehrung erfolgen als
aber der Marſchall die nächſte Frage ſtellte, ob zu der im
Entwurfe ausgeſprochenen Zuchthausſtrafe die Feſtungshaft
und Strafarbeit mit fakultativer Beſchimpfung hinzugefügt
werden ſollte, äußerte Camphauſen: „„So weit iſt die
Verſammlung noch nicht gekommen daß Zuchthausſtrafe
der Strafarbeit gegenüber geſtellt worden wäre, wenn mit
der letztern der Verluſt der Ehrenrechte unbedingt verbun
den ſein ſoll. Man hat bis jetzt dem Richter nur die Wahl
gelaſſen zwiſchen Strafarbeit mit und ohne; man hat aber
nicht die weitere Subdiviſion angenommen: zuerſt Zucht-
haus dann Strafarbeit mit und endlich Strafarbeit ohne
Verluſt der Ehrenrechte.“ Dieſe ſcharfe und die ſtrafrecht-
liche und legislatoriſche Kompetenz charakteriſirende Bemer
kung hatte den Erfolg, daß die Verſammlung beſchloß, ne
h n auch Strafarbeit und Feſtungshaft eintreten
zu laſſen.

Die folgenden beiden Paragraphen wurden ohne Be
merkung angenommen:

H. 90. Wer mit Verletzung ſeiner Unterthanenpflicht
oder wenn er ein Ausländer iſt, mit Verletzunz einer ge
gen den preußiſchen Staat beſonders übernommenen Dienſt
pflicht vorſätzl.ich 1) Staatsgeheimniſſe, Feſtungspläne oder
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ſolche Urkunden, Aktenſtucke oder Nachrichten von denen
er wußte, daß das Wohl des Staates deren Geheimhal-
tung, einer fremden Regierung gegenüber, erfordere, die-
ſer Regierung mittheilt oder öffentlich bekannt macht oder
2) zur Gefahrdung der Rechte des Staates im Verhaltniß
zu einer fremden Regierung die daruber ſprechenden Ur-
kunden und Beweismittel vernichtet, verfälſcht oder unter
druckt oder 3) ein ihm uübertragenes Staatsgeſchäft mit
einer fremden Regierung zum Nachtheil des preußſſchen
Staates fuührt, iſt mit 5 20jaährigem Zuchthaus zu be-
ſtrafen.

9. 91. „Ausländer, welche, während ſie unter dem
Schutze des preuß ſchen Staates in deſſen Gebiete ſich auf-
halten entweder ſich mit einer fremden Regierung einlaſ-
ſen, um dieſelbe zu einem Kriege gegen den preußiſchen
Staat zu veranlaſſen oder dem Feinde Vorſchub leiſten, oder
den Truppen des Königs oder ſeiner Bundesgenoſſen Nachtheil
zufugen, oder in Friedenszeiten zur Gefährdung des preu-
ß ſchen Staates an eine fremde Regierung Staatsgeheim-
niſſe, Feſtungspläne, Urkunden, Aktenſtucke oder Nachrich-
ten mittheilen oder Urkunden und Beweismittel vernichten,
verfälſchen oder unterdrucken, ſind mit denſelben Strafen
zu belegen, welche fur dieſe Handlungen den preußiſchen
Unterthanen angedroht ſind.“

Die zwei nächſten Paragraphen tragen die Ueberſchrift:
„Hochverrath und Landesverrath gegen den
deutſchen Bund.“ Beide Abſaätze wurden zuſammenge-
nommen und lauten:

92. Wer es unternimmt, auf gewaltſame Weiſe
den deutſchen Bund aufzuloöoſen, die Bundesverfaſſung zu
ändern oder das Bundesgebiet zu verkleinern, iſt ebenſo
zu beſtrafen wie ein Hochverräther gegen den preußiſchen
Staat.

9. 93. „Die uüber landesverratheriſche Handlungen
gegen den preußiſchen Staat aufgeſtellten Strafbeſtimmun-
gen ſind auch auf diejenigen gleichartigen Handlungen an-
zuwenden, welche gegen den deutſchen Bund von preußi-
ſchen Unterthanen oder von ſolchen Ausläändern begangen
werden, die ſich unter dem Schutze eines deutſchen Bundes-
ſtaates in deſſen Gebiet ſich aufhalten.“

Das Gutachten lautete:
Unternehmungen und Handlungen gegen den deutſchen Bund,

welche, gegen den preußiſchen Staat gerichtet, Hochverrath oder
Landesverrath ſein wuürden, ſollen nach den Beſtimmungen die-
ſer Paragraphen wie Hochverrath und Landesverrath geahndet
werden. Dieſe Beſtimmungen ſind nicht gerechtfertigt. Der
deutſche Bund beruht auf einem Vertrage, welchen die ſouve-
rainen Fuürſten und freien Städte Deutſchlands durch die Bun-
des Akte vom 8. Juni 1815 geſchloſſen haben. Er iſt wie
ihn die wiener Schluß Akte vom 15. Mai 1820 Art. I. be-
zeichnet ein voölkerrechtlicher Verein zur Bewahrung der Un-
abhangigkeit und Unverletzlichkeit der im Bunde begriffenen
Staaten und zur Erhaltung der inneren und außeren Sicher-
heit Deutſchlands der wie es im Art. II. heißt in ſei-
nem Jnnern als eine Gemeinſchaft ſelbſtſtandiger unter ſich
unabhangiger Staaten mit wechſelſeitigen gleichen Vertrags-
Rechten und Vertrags-Obliegenheiten, in ſeinen außeren
Verhaltniſſen aber als eine in politiſcher Einheit verbundene
Geſammtmacht beſteht. Der deutſche Bund iſt kein Staat,
ſondern ein Bundniß unabhangiger Staaten; es ſind ihm, den
Unterthanen der deutſchen Staaten gegenuüber, keine Souverai-
netats- Rechte übertragen. Die Bundes Akte iſt ein Vertrag
der ſouverainen Furſten und freien Städte Deutſchlands und
keine die Verhältniſſe der regierenden Fürſten zu ihren Unter-

desgebiet eben nicht exiſtirt.

thanen ordnende Staatsverfaſſung. Es egxiſtirt endlich kein Ge
biet des deutſchen Bundes in der Bedeutung eines Staatsge-
biets. Eine gewaltſame Auflöſung des deutſchen Bundes und
eine Aenderung des Bundesvertrags (Bundesverfaſſung) durch
einen Dritten laßt ſich nicht denken, weil ein Vertrag uber
haupt gegen den Willen der kontrahirenden Theile durch einen
Dritten nicht aufgeloſt werden kann, und eben ſo wenig iſt
eine Verkleinerung des Bundesgebiets denkbar, weil ein Bun-

rn Jn den Motiven zu H. 94 S. 46
wird ganz richtig ausgefuhrt, daß Landesverrath nur denkbar
ſei von Seiten der Staatsgenoſſen, weil er ein Verrath ſei
und den Bruch irgend einer Verpflichtung zur Treue voraus-
ſetze. Was vom Landesverrath gilt, muß auch vom Hochver-
rath gelten. Eine Staatsgenoſſenſchaft der Staatsburger aller
einzelnen Bundesſtaaten exiſtirt aber nicht, und eine Verpflich
tung zur Treue, dem deutſchen Bunde gegenüber, waltet nicht
ob. Ganz beſonders muß dies in Beziehung auf die Provin
zen Preußen und Poſen, welche nicht zu dem Staatsgebiet ge
hören, mit welchen der preußiſche Staat zum deutſchen Bunde
gehört, gelten und gleichmäßig in Beziehung auf Landestheile
anderer deutſchen Bundesſtaaten, bei welchen dieſelben Verhalt
niſſe ſtattfinden.

Gegen die auch von beruühmten Rechtslehrern aufgeſtellte
Anſicht, daß Hochverrath gegen den deutſchen Bund nicht mög-
lich ſei, wurde andererſeits zwar hervorgehoben, daß der deut
ſche Bund weſentlich die Einheit Deutſchlands wahre, und daß
durch den Zweck, dieſe Einheit zu ſichern, die Beſtimmungen
der 99. 92 und 93 gerechtfertigt ſeien. Ferner wurde geltend
gemacht, daß die Bundes Akte als Bundes Verfaſſung erach-
tet werden muüſſe, daß die Beſtimmungen derſelben zugleich Ver-
faſſungs Geſetze fur die einzelnen Bundesſtaaten ſeien, daß als
Bundesgebiet die Landestheile der einzelnen Bundesſtaaten gel-
ten muſſen, und daß daher Verbrechen, von welchen 9. 92
handle, wohl denkbar ſeien. Außerdem wurde bemerkt, daß
die Strafgeſetzbücher anderer deutſcher Staaten ganz ahnliche
Beſtimmungen enthielten, und daß die Beſtimmungen der 99. 92
und 93 keinem Bedenken unterliegen konnten, weil nach dem
durch das Allerhöchſte Patent vom 28. Oktober 1836 publizir-
ten Beſchluſſe der Bundesverſammlung (Geſetz-Samml. 1836
S. 309) der Verrath gegen den deutſchen Bund in gleicher
Weiſe, wie das Verbrechen gegen den preußiſchen Staat geahn-
det werden ſolle. Dieſem letzten Grunde insbeſondere wurde
indeß entgegengeſetzt,

daß keiner der ſouverginen Fuürſten dem deutſchen Bunde
Souverainetätsrechte ubertragen habe

daß die Geſetzgebung unbeſchrankt den einzelnen Bundes
ſtaaten verblieben ſei;

daß durch die Publication des im Jahre 1836 gefaßten Be
ſchluſſes der Bundes Verſammlung gegen die Rechte der
Stande verſtoßen worden, weil die Strafgeſetzgebung
weſentlich in das Perſonenrecht eingreife, und Geſetze,
welche Veränderungen in Perſonen und Eigenthums-
Rechten betreſfen, nach der Verordnung vom 5. Juni
1823 vor ihrer Publication von den Standen berathen
werden muüſſen,

daß daher gegenwartig bei Beantwortung der Frage, ob die
in den 9. 92, 93 enthaltenen Beſtimmungen zu erlaſ-
ſen ſeien, der Beſchluß des Bundestages vom Jahre
1836 nicht entſcheidend ſein durfe.

Die Abtheilung erkennt zwar an, daß es angemeſſen ſei,
die im deutſchen Bunde befindlichen Staaten vor anderen durch
beſondere die Reciprozität verbürgende Verträge dem preußiſchen
Staate naher ſtehenden Staaten gegen Handlungen dieſſeitiger
Unterthanen, welche gegen den preußiſchen Stagt Hochverrath
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ſein wurden, vorzugsweiſe durch Strafgeſetze zu ſchutzen, ſie
hat aber mit 8 gegen 5 Stimmen ſich gegen diejenigen Be-
ſtimmungen erklart, welche die 99. 92 und 93 enthalten.

Es wird vorgeſchlagen,
darauf anzutragen, daß die Beſtimmungen der 99. 92 und

93 geſtrichen werden.
Dieſes Gutachten gab Anlaß zu einer ſehr intereſſan-

ten Debatte voll emphatiſcher Erklärungen über deutſchen
Sinn deutſche Nationalität und deutſche Unverletzlichkett.
Zuerſt unterzog der Landtagskommiſſar das Gutachten der
Abtheilung einer ernſten Kritik und widerlegte Schritt vor
Schritt die Aufſtellungen der Kommiſſion. Er ſchloß ſeine
lange Rede mit einer Appellation an den deutſchen Patrio-
tismus, wodurch die Debatte auf das Gebiet der Reden
uüber die deutſche Einheit herübergefuhrt wurde, mit fol
genden Worten

Nicht deshalb allein, weil es beſtehendes Recht iſt, wel-
ches die Paragraphen ausdrucken, rathe ich zu deren Annahme;
ich wurde dies auch dann thun, wenn noch kein ſolches Geſetz
beſtande, wenn keine Verpflichtung dazu vorlage, wenn es ſich
vielmehr nur darum handelte, die Beſtimmungen ganz neu ein-
zufuühren. Jch wurde mit gleicher Warme dazu rathen, weil
ich uüberzeugt und durchdrungen bin von der Nothwendigkeit,
daß wir nichts verſaumen durfen, was Zeugniß davon geben
kann, daß es Preußen mit ſeinen Verpflichtungen gegen den
deutſchen Bund auf das redlichſte meine, daß es nichts verſaäu-
men wolle, was im Jn und Auslande die Ueberzeugung von
der Unverletzlichkeit des Bundes, von der innigen Verbruderung
ſeiner Glieder befeſtigen kann, was den Glauben zu entfernen
geeignet iſt, als könne die Integrität Deutſchlands je gefaähr-
det und der traurige Zuſtand der Auflöſung und Zerſplitterung
des deutſchen Vaterlandes, den wir, leider! erlebt, noch ein-
mal herbeigefuhrt werden, um nach ſolcher Zerſplitterung das
deutſche Volk leichter unter fremde Knechtſchaft bringen zu
können. Auch deshalb würde ich mit gleicher Warme zur An-
nahme der Paragraphen rathen, weil wir Alle wiſſen und er-
fahren haben, daß Se. Majeſtät der Konig, unſer Herr, ſeine
Verpflichtungen gegen den deutſchen Bund uberaus hoch achtet
und es vollkommen anerkennt, daß nur in der Jnnigkeit, in
der Stärke dieſes Bundes das Heil fur Preußen, fur Deutſch
land, ja fur Europa zu finden ſei.

Deshalb ſchlage ich Jhnen vor und bitte Sie, meine
Herren, recht einſtimmig die 99. 92 und 93 unverandert
anzunehmen. (Vielſtimmiges Bravo.)

Ja ähnlichem Sinne motivirten die Abg. von Gaff-
ron, Graf Zech-Burkersrode und von Olfers,
worauf die Stzurg aufgehoben wurde.

Deutſchland.
Berlin. Die in Nr. 4 der Geſetzſammlung enthaltene

Verordnung wegen Errichtung eines evangeliſchen Ober-
Konſiſtoriums lautet:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König
von Preußen 2c. c. haben beſchloſſen, für die obere Leitung
des evangeliſchen Kirchenweſeus eine andere Einrichtung eintre-
ten zu laſſen, und verordnen zu dieſem Zwecke, mit Rückſicht
auf die Vorſchläge der im Jahre 1846 verſammelt geweſenen
evangeliſchen General-Synode, nach dem Antrage Unſeres Staats
miniſterlums, was folgt: F. 1. Es ſoll eine obere Kirchenbe-
hörde für die evangeliſche Landeskirche unter dem Namen:
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„»Evangeliſches Ober- Konſiſtorium in Berlin errich-
tet werden. 9. 2. Zu beſtändigen Mitgliedern des Ober-Con-
ſiſtoriums werden Wir eine Anzahl von Männern evangeliſchen
Bekenntniſſes, geiſtlichen und weltlichen Standes berufen. F. 3.
Zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten ſollen dieſer Ver
ſammlung die Vorſitzenden der Provinzialkonſiſtorien und die
Generalſuperintendenten hinzutreten. Jn Verhinderungsfällen
können die Vorſitzenden der Provinzialkonſiſtorien durch ein welt-
liches Mitglied, und die Generalſuperintendenten durch ein geiſt
liches Mitglied des Konſiſtoriums ſich vertreten laſſen. 4.
Den Vorſitz im Ober Konſiſtorium führt Unſer Miniſter der
geiſtlichen Angelegenheiten in deſſen Vertretung ein von Uns
zu ernennender Vice- Präſident. F. 5. Das Ober- Konſiſtorium
bildet für alle evangeliſch- kirchlichen Angelegenheiten, welche
nach S. 1. der Verordnung vom 27. Juni 1845 in Verbin
dung mit 2. der Dienſtinſtruktion für die Provinzialkonſiſto
rien vom 23. Oktober 1817 und Uit. B. Nr. 1--4. der Ordre
vom 31. Dezember 1825, betreffend eine Abänderung in der
bisherigen Organiſation der Provinzial Verwaltungsbehörden
dem amtlichen Wirkungskreiſe der Provinzialkonſiſtorien zuge-
wieſen ſind, die oberſte kirchliche Behörde. Jn Disziplinaran
gelegenheiten gehen zugleich die in den Ordern vom 12. April
1822 und vom 27. April 1830 dem Miniſter der geiſtlichen
Angelegenheiten übertragenen Befugniſſe auf das Ober Konſi-
ſtorium über. Daſſelbe ſteht in allen dieſen Angelegenheiten
mit den Provinzialkonſiſtorien in unmittelbarem amtlichen Ver-
kehr, fordert von ihnen Bericht und entſcheidet auf Anfragen
und Rekursbeſchwerden unmittelbar. Gegen dieſe Entſcheidun
gen findet ein weiterer Rekurs an den Miniſter der geiſtlichen
Angelegenheiten nicht ſtatt. Jn denjenigen Fällen, in welchen
es einer Berichterſtattung an Uns, oder einer Mitwirkung von
Behörden anderer Reſſorts bedarf, faßt das Ober- Konſiſtorium
ſeine Vorſchläge und Wünſche in die Form von Gutachten oder
Anträgen, und legt dieſelben dem Miniſter der geiſtlichen An
gelegelegenheiten zur weiteren Veranlaſſung vor. 8. 6. Eine
Zuſammenberufung der größeren Verſammlung des Ober Kon-
ſiſtoriums (9. 3.) findet regelmäßig alle Jahr einmal ſtatt au
ßerdem ſo oft es nach dem Ermeſſen des Vorſitzenden das Be
dürfniß erheiſcht. An dieſe größere Verſammlung werden ge
wieſen: 1) alle Disziplinarſachen wider Geiſtliche und Kandi-
daten in welchen in erſter Jnſtanz auf Verluſt des Amts oder
der Wahlfähigkeit, auf unfreiwillige Verſetzung oder auf De
meritirung erkannt iſt 2) der Vortrag der jährlichen Verwal
tungsberichte der Provinzialkonſiſtorien und die Beſchlußnahme
über die daran ſich knüpfenden Maaßnahmen und Anträge;
3) die ſchließliche Berathung über neue organiſche Einrichtun-
gen für das evangeliſche Kirchenweſen. Der Vorſitzende iſt be
fugt, auch andere, wichtige Gegenſtände an die größere Ver-
ſammlung zu verwelſen. S. 7. Die Beſchlüſſe des Ober Kon
ſiſtoriums erfolgen in kollegialiſcher Form. Jn Disziplinarſa
chen haben ſich diejenigen Mitglieder, welche bei der Entſchei-
dung in erſter Jnſtanz mitgewirkt haben, ihrer Stimme zu
enthalten. F. 8. Unſer Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten
iſt beauftragt, wegen Ausführung dieſer Verordnung das Wei-
tere zu veranlaſſen. Urkundlich haben Wir dieſe Verordnung
Allerhöchſtſeltſt vollzogen und mit Unſerem Königlichen Jnſie
gel bedrucken laſſen. Gegeben Berlin, den 28. Januar 1848.
(L. S.) Friedrich Wilhelm. Prinz von Preußen.
Mühler. v. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Sa-
vigny. v. Bodelſchwingh. Graf zu Stolberg. Uh-
den. Frhr. v. Canitz. v. Düesberg. v. Rohr.

Gebauerſche Buchdruckerei.


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 39.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Beilage zu Nr. 39
	[Seite 9]
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12







